
1522 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1234 der Beila
gen) : Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 
1970 und das Gebührengesetz 1957 geändert 

werden 

Das geltende Patentgesetz und das gleichzeitig 
mit diesem Entwurf in Kraft tretende Gebrauchs
mustergesetz regeln ineinander übergreifende 
Rechtsbereiche, sodaß eine Anpassung des Patent
gesetzes an das Gebrauchsmustergesetz erforderlich 
ist. Zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Dienstleistungsfreiheit im Europäischen Wirt
schaftsraum werden die Vertreterregelungen des 
Patentgesetzes weiter liberalisiert. Zum Zweck der 
Harmonisierung der Höhe der Eingabengebühren 
für Gebrauchsmuster- und Patentanmeldungen ist 
eine Änderung des Gebührengesetzes 1957 notwen
dig. Die Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz 
sowie die Liberalisierung der Vertreterregelungen 
erfolgen durch Änderung der bestehenden Bestim
mungen des Patentgesetzes. Durch das Einfügen 
neuer Bestimmungen in das Patentgesetz wird die 
Möglichkeit . geschaffen, Patentanmeldungen in 
Gebrauchsmusteranmeldungen umzuwandeln. 
Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf Ge
brauchsmusteranmeldungen im Gebührengesetz 
werden diese hinsichtlich der Eingabengebühr 
Patentanmeldungen gleichgestellt. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvorlage 
am 9. Dezember 1993 in Verhandlung genommen 

Marianne Hagenhofer 

Berichterstatterin 

und vertagt und in seiner Sitzung am 23. Februar 
1994 neuerlich verhandelt. 

In der Debatte ergriffen außer dem Berichterstat
ter die Abgeordneten Christine H e i n  d I, Ingrid 
T i  c h y - S c h r e d  e r, Mag. Thomas B a r  m ü l 
I e r, Rudolf P a  r n  i g o n  i, Mag, Dr. Madeleine 
P e t r o v i c, Dipl.-Vw. Dr. Dieter L u k e s c h  und 
Peter R 0 s e n  s t i n  g I sowie der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten Dr. Wolfgang 
S c  h ü s s eI das Wort. . 

Die Abgeordneten Ingrid Ti  c h y - S c h r e d  e r 
und Rudolf P a r  n i g o n  i brachten einen Abände
rungsantrag ein, der wie folgt begründet wurde: 

Durch die beantragte Änderung soll auf die 
bisherigen, bewährten Vertretungsregelungen des 
Patentgesetzes zurückgegangen werden. Zu Zwek
ken der einheitlichen Formulierung wird der 
Anknüpfungspunkt "Wohnsitz" durch das Begriffs
paar "Wohnsitz" und "Niederlassung" ersetzt. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des Abänderungsantrages mit Stimmen
mehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Handelsausschuß somit den A n  t r a g, der Natio-
nalrat wolle dem a n g e s c hi 0 S s e n  e n o'/. 
G e  s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, 1994 02 23 

Ingrid Tichy-Schreder 

übfrau 
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Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 
1970 und das Gebührengesetz 1957 geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderungen des Patentgesetzes 1970 

Das Patentgesetz 1970, BGBI. Nr. 259, 
geändert durch das Bundesgesetz 
Nr. 77111992, Wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 3 lautet: 

zuletzt 
BGBI. 

,,(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer 
zur Patentierung angemeldeten Erfindung die 
vollständige oder teilweise Benützung einer Erfin
dung voraussetzt, die durch ein prioritäts älteres 
Patent- oder ein prioritätsälteres Gebrauchsmuster 
im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBI. 
Nr. xxxixxxx, in der jeweils geltenden Fassung 
geschützt ist, so kann der Inhaber des prioritätsälte
ren Schutzrechtes beantragen, daß auf die angemel
dete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt 
wird, daß es vom prioritätsälteren, bestimmt zu 
bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster ab
hängig ist (Abhängigerklärung). Dieser Beisatz ist 
auch in die Kundmachung über die Erteilung des 
Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen." 

2. § 21  lautet: 

,,§ 21. ( 1  ) Wer als Vertreter vor dem Patentamt 
oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat 
einschreitet, muß seihen Wohnsitz oder seine 
Niederlassung im Inland haben; für Rechtsanwälte, 
Patentanwälte und Notare gelten allerdings die 
berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter hat 
seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche 
Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in 
ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen 
ist. Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte 
Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein 
Vertreter bezüglich eines bereits erteilten Patentes 

1. 

bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevoll
mächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur 
Vertretung befugt. 

. 

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder 
Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm 
erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen 
Nachweis. Eine Bevollmächtigung zur Übertragung 
eines Patentes ist jedoch in jedem Fall durch eine 
schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsge
mäß beglaubigt sein muß. 

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein 
oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm 
erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die von 
ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter 
der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm 
gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße 
Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung beruft. 

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch 
Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem 
Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem 
Obersten Patent- und Markensenat nur geltend 
machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten 
Parteienvertreter vertreten ist; dies gilt nicht für die 
Inanspruchnahme von Service- und Informations
leistungen des Patentamtes einschließlich Gutachten 
und Recherchen. 

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen 
inländischen Wohnsitz oder seine inländische 
Nied�rlassung hat, und in Ermangelung eines 
Vertreters mit inländischem Wohnsitz oder inländi
scher Niederlassung der Ort, an dem das Patentamt 
seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden 
Angelegenheiten als Wohnsitz oder Niederlassung 
eines Patentinhabers, der im Inland weder Wohnsitz 
noch Niederlassung hat. 

(6) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder 
Notar zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte 
Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Geset
zes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem 
Patentamt und vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat geltend zu machen, insbesondere 
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Patente anzumelden, Anmeldungen einzuschränken 
oder zurückzuziehen, Einsprüche zu erheben, auf 
Patente zu verzichten, von der Nichtigkeitsabtei
lung zu behandelnde Anträge sowie Rechtsmittel 
einzubringen und zurückzuziehen, ferner V erglei -
ehe zu schließen, Zustellungen aller Art sowie 
amtliche Gebühren und die vom Gegner zu 
erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten 
anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen. 

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf 
ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung 
in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. 
Sie wird jedoch weder durch den Tod des 
Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in 
seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, 
Patentanwalt oder Notar ist, auch ermächtigt sein, 
auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu 
verzichten, so muß er hiezu ausdrücklich bevoll
mächtigt sein." 

3. § 48 Abs. 1 Z 2 lautet: 

�,2. die Erfindung Gegenstand eines prioritätsälte
ren Patentes oder eines prioritätsälteren 
Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchs
mustergesetzes, BGBI. Nr. xxx/xxxx, in der 
jeweils geltenden Fassung ist," 

4. § 50 lautet: 

,,§ 50. Der Inhaber eines prioritätsälteren Paten
tes oder eines prioritätsälteren Gebrauchsmusters im 
Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBI. 
Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung 
kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, 
daß die gewerbliche Verwendung einer patentierten 
Erfindung die vollständige oder teilweise Benüt
zung seiner Erfindung voraussetzt. Über einen 
solchen Antrag hat das Patentamt in dem für den 
Anfechtungsprozeß vorgesehenen Verfahren zu 
entscheiden. " 

5. § 77 lautet: 

,,§ 77. Zur berufsmäßigen Vertretung von Par
teien vor dem Patentamt und vor dem Obersten 
Patent- und Markensenat sind nur Rechtsanwälte, 
Patentanwälte und Notare sowie die Finanzproku
ratur befugt." 

6. § 81 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekannt
gemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit 
Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewähren. 
Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegen
über sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung 
berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer 
gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne 
Zustimmung des Anmelders in die Akten der 
früheren Anmeldung Einsicht nehmen." 

7. § 90 lautet: 

,,§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch 
einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht 
beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt, 
Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, muß er 
sich, wenn er von der Möglichkeit des § 21 Abs.2 
Gebrauch macht, auf die ihm erteilte Bevollmächti
gung berufen." 

8. § 91 a Abs. 1 lautet: 

,,§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in 
englischer öder französischer Sprache abgefaßt 
(§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem 
Anmeldetag eine Übersetzung ins Deutsche vorzu
legen. Diese Übersetzung ist dem V orprüfungsver
fahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im 
Vorprüfungsverfahren nicht geprüft." 

9. § 92 a wird folgender § 92 b samt Überschrift 
angefügt: 

"Umwandlung der Anmeldung 

§ 92 b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des 
Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder 
des Zurückweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) die 
Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchs
musteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmuster
gesetzes, BGBI. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils 
geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchs
musteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag 
zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt 
eingereicht worden ist." 

10. § 102 Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. daß die Erfindung Gegenstand eines priori
tätsälteren Patentes oder eines prioritätsälte
ren Gebrauchsmusters im Sinne des Ge
brauchsmustergesetzes, BGBI. Nr. xxx/xxxx, 
in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur 
Patenterteilung oder zum Schutz als Ge
brauchsmuster führertden prioritätsälteren An
meldung ist;" 

11. § 102Abs. 2Z4 Iautet: 

,,4. daß der Gegenstand der bekanntgemachten 
Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung.in 
ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmel
detag begründenden Fassung hinausgeht;" 

12. § 102 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann 
auch die Abhängigerklärung (§ 4 Abs. 3) vom 
Inhaber des prioritätsälteren Patentes oder des 
prioritätsälteren Gebrauchsmusters im Sinne des 
Gebrauchsmustergesetzes, BGBI. Nr. xxx/xxxx, in 
der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. 
Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmun
gen über den Einspruch."· 

13. Die Überschrift des § 167 entfällt. 
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14. § 174 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
,,(3) § 4 Abs. 3, § 2 1, § 48 Abs. 1 Z 2, § 50, § 77, 

§ 81 Abs. 3, § 90, § 9 1  a: Abs. 1, die Überschrift des 
§ 92 b, § 92 b, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 
Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. xxx/xxxx treten mit 1. April 1994 in Kraft." 

Artikel 11 

Änderungen des Gebührengesetzes 1957 
Das Gebührengesetz 1957, BGB!. Nr.267, 

zuletzt geänden durch das Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 109/1993, wird wie folgt geänden: 

§ 14. Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 lautet: 

,,5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen;" 

Artikel III 

§ 1. An. 11 dieses Bundesgesetzes tritt mit 
1. Jänner 1994 in Kraft. 

§ 2. Mit der Vollziehung des An. 11 dieses 
Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 
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